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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abgc Steinbauer, Dr. Kohlmaier 
und Genossen, Nr. 1395/J-NR/1977 vom 
1977 10 11, "Erlöschen der Sendebe­
willigung für den Österreichischen 
Rundfunk 11 • 

,Zu FragiL1 
Die Auffassung, die Sendebewilligun.g des Österreichischen 
Rundfunks. sei mit 15. Oktober 1974 erloschen, teile ich 
nicht. 

Die von Ihnen vertretene Ansicht erscheint mir durch die 
Rechtslage nicht gerechtfertigt und findet auch in dem 
von Ihnen zitierten Verfassungsgerichtshoferkenntnis 
keine Deckung. 

Die in der AnfragebegrUndung dargestellten Überlegungen 
setzen sich über ~en Wortlaut des § 33 Abs. 1 des Bundes-
gesetzes vom 10. Juli 1974, BGB1.Nr. 397, über die Auf­
gaben und die Einrichtung des Österreichischen Rundfunks 
hinweg. Gemäß dieser Bestimmung wurde mit Wirksamkeit 
vom 15. Oktober 1974 die "Österreichische Rundfunk 
Gesellschaft m.b.H." in die im § 1 Abs. 1 dieses Gesetzes 
bezeichnete Einrichtung umgewandelt und besteht von da 
an als diese weiter. 

Die in Ihrer AnfragebegrUndung enthaltenen Ausführungen 
des zitierten Verfas'sungsgerichtshoferkenntnisses sind 
unvollständig wiedergegeben und berücksichtigen jene 
AusfUhrungen des Erkenntnisses nicht, die die gegenteilige 
Auffassung stutzen. 
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Der Verfassungsgerichtshof fUhrt nämlich auch 
aus: 
"Nach § 33 Abs. 1 Rundfunkgesetz wird mit Wirksam­
keit vom 15. Oktober 1974 die "Österreichische 
Rl.mdfunk. Gesellschaft m.b.H." in die im § 1 Abs. 1 
bezeichnete Einrichtung umgewandelt und besteht 
von da als diese weiter. Alle Aktiven und Passiven 
der Österreichischen Rundfunkgesellschaft m.b.H. 
sind damit im Wege der Gesamtrechtsfolge auf die 
nach § 1 A"DS. 1 Rundfunkgesetz geschaffene juristische 
Person Ubergegangen tl • 

Weiters stellt der Verfassungsgerichtshof in diesem 
Zusammenhang fest: 
"Bei einer Umwandlung einer Ges.m.b.H. entfällt nach 
den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften die Ublicher­
weise nach Auflösung einer Gesellschaft folgende 
Liquidation." 

Es bestand und besteht daher keinerlei Veranlassung, 
dem Österreichischen Rundfunk eine neue fernmelde­
rechtliche Bewilligung fUr die Rundfunk- und Fernseh­
rundfunksendeanlagen zu erteilen. 

Die jeweiligen Änderungen der Sendeanlagen des Öster­
reichischen Rundfunks werden nach wie vor durch 
Erweiterung bzw. Ergängung oder Änderung der ursprUng­
lichen fernmelderechtlichen Bewilligung berUcksichtigt. 

Zu den Fragen 2 bis 4 
Die Beantwortung dieser Fragepunkte entfällt im Hinblick 
auf die vorstehenden AusfUhrungen. 

Wien, 1977 12 07 
Der Bundesminister : 

fJu;1t~ 
(Karl LAUSECKER) 
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